
 

Botschaft 
zum Beschlussentwurf des Grossen Rates zur Ratifizierung des vom Staatsrat an die FMV 
SA verliehenen Rechtes, die Wasserkräfte der Rhone zwischen Gletsch und Oberwald zu 
nutzen. 
 

Der Staatsrat des Kantons Wallis 

an den 

Grossen Rat 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete 

Wir haben die Ehre, Ihnen im Sinne von Artikel 9 des Gesetzes über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte (WRG-VS) vom 28. März 1990 die Botschaft zum Beschlussentwurf zur Ratifizierung 
der vom Staatsrat an die Gesellschaft FMV SA verliehenen Wasserrechtskonzession für die 
Nutzung der kantonalen Wasserkräfte der Rhone zwischen Gletsch und Oberwald zu unterbreiten. 

1. EINLEITUNG 

Im letzten Jahrhundert erstellte Studien und Abklärungen, insb. die Studie des Bundes „Die 
verfügbaren Wasserkräfte in der Schweiz, 1945“ im Zusammenhang mit einer möglichen 
Wasserkraftnutzung im Obergoms haben stets einen Einstau des Beckens von Gletsch 
(„Gletschboden“) vorgesehen; dies hätte neben grossen Widerständen in Naturschutzkreisen 
Konsequenzen für die lokale Strassen- und Tourismusinfrastruktur gehabt. 

Deshalb hat sich der Kanton Wallis 1981 an einem Studienkonsortium beteiligt, welches zum 
Zweck hatte, die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Nutzung der Wasserkräfte im Raume 
Obergoms allseitig abzuklären. Resultat war, dass der Bau einer Staumauer im Gerental, mit 
einem Speichervolumen von 100 Mio m3 Wasser, zwar als technisch machbar gilt, dass jedoch die 
theoretisch berechneten Gestehungskosten der Energie aus der optimierten Kraftwerksanlage 
Gerental – Oberwald, im Vergleich zum damaligen Energiewert, wesentlich zu hoch sind. Das 
Projekt konnte somit schon aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden. 

Im Zusammenhang mit dem durch den Bund 2007 beschlossenen Förderung der erneuerbaren 
Energien und der Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) haben die 
fusionierte Einwohnergemeinde Oberwald (vormals die Gemeinden Obergesteln, Oberwald und 
Ulrichen), das Elektrizitätswerk Obergoms AG, die EnAlpin AG und die FMV SA in einer 
Grundsatzvereinbarung beschlossen, die Machbarkeit für ein Projekt "Nutzung der Wasserkraft auf 
dem Gebiet der Gemeinden Obergesteln, Oberwald und Ulrichen" in einer Studie abklären zu 
lassen. 

Die wesentliche Folgerung aus der Machbarkeitsstudie war, dass im Raum Obergoms kombinierte 
Anlagen gegenüber möglichen Einzelanlagen wegen der höheren Investitionskosten (lange 
Stollenbauwerke, grössere Dimensionierung der einzelnen Anlagenteile etc.) mit deutlich 
schlechteren Kapitalrenditen rechnen müssen. 

Die FMV SA hat deshalb nach Rücksprache mit dem Kanton Wallis und der fusionierten Gemeinde 
Oberwald beschlossen, ein Projekt ausarbeiten zu lassen, mit welchem die Wasserkraft der Rhone 
zwischen Gletsch und Oberwald als Einzelanlage im vorgenannten Sinne genutzt werden soll. 

Am 25. Februar 2010 hat die Gesellschaft FMV SA, mit Sitz in Sitten, beim Staatsrat ein Gesuch 
zur Erteilung einer Wasserrechtskonzession für die Nutzung der Wasserkräfte der Rhone zwischen 
Gletsch und Oberwald gestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine 
gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft (Beteiligung von 55% des Kantons, Rest im 
Wesentlichen im Aktienbesitz von Einwohner- und Burgergemeinden und regionale 
Verteilgesellschaften), welche gemäss dem Gesetz über die Walliser Elektrizitätsgesellschaft aus 
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dem Jahr 2004 u.a. zum Ziel hat, das Wasserkraftpotenzial der Rhone zu verwerten und 
Kraftwerke zu bauen. 

Gleichzeitig mit dem Gesuch auf Konzessionserteilung hat die FMV SA die von der 
eidgenössischen und kantonalen Wasserrechtsgesetzgebung geforderten Unterlagen eingereicht. 
Hinterlegt wurde ebenfalls der Umweltverträglichkeitsbericht gemäss Artikel 9 des Bundesgesetzes 
über den Umweltschutz. 

2. VERFAHREN 

Zuständigkeit und Verfahren sind in den Artikeln 9 und 12 ff WRG-VS geregelt. Das Recht zur 
Nutzung der Wasserkräfte der Rhone wird demzufolge durch den Staatsrat verliehen, die 
Konzessionsereilung muss anschliessend durch den Grossen Rat ratifiziert werden. Neben diesem 
ordentlichen Verfahren wurde vorliegend zusätzlich das das Koordinationsblatt g.316/2 „Gletsch 
(Obergoms)“ des kantonalen Richtplanes aktualisiert. 

Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass gemäss Artikel 2 der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen 
ist, da die vorgesehene installierte Leistung des Wasserkraftwerkes mehr als 3 MW beträgt. 

Gemäss dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) muss das 
Konzessionsprojekt der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) zur 
Begutachtung unterbreitet werden, da das Objekt Nr. 1710 „Rhonegletscher mit Vorgelände“, 
welches Teil des eidgenössischen Inventars der geschützten Landschaften von nationaler 
Bedeutung mit besonderem Schutzstatus ist, tangiert wird. 

Nach Art. 5 WRG-CH prüft das Bundesamt für Energie (BFE) die Zweckmässigkeit des 
projektierten Wasserkraftwerkes.  

3. VERFAHRENSABLAUF 

In der ersten Vernehmlassungsrunde (Vorverfahren) im Dezember 2008 wurde das gemäss UVPV 
zu erstellende Dossier „Voruntersuchungen und Pflichtenheft zum Umweltverträglichkeitsbericht“ 
von den kantonalen Dienstellen sowie insb. Bundesamt für Umwelt (BAFU) und ENHK beurteilt. 
Aufgrund der zusammenfassenden Bemerkungen der kantonalen Umweltschutzfachstelle 
(Dienststelle für Umweltschutz) hat die Gesuchstellerin das Dossier durch Studien, Berichte und 
technische Abklärungen zu einem vollständigen Konzessionsdossier ausgearbeitet. 

Das eigentliche Gesuch um Konzessionserteilung ist gemäss Art. 15 WRG-VS im Amtsblatt Nr. 15 
vom 16. April 2010 publiziert und während 30 Tagen zusammen mit dem vervollständigten 
Konzessionsdossier öffentlich aufgelegen. 

Innert gesetzlicher Einsprachefrist ist eine (1) Einsprache seitens des WWF Sektion Wallis, im 
eigenen Namen als auch namens und im Auftrag der Umweltverbände „WWF Schweiz“, 
„ProNatura“ und „Stiftung Landschaftsschutz Schweiz“ hinterlegt worden. Mit Schreiben vom 7. Juli 
2010 informierte die Gesuchstellerin die verfahrensführende Dienststelle, dass wegen sachlicher 
Differenzen keine gütliche Einigung mit den Einsprechern erzielt werden konnte. 

In einer zweiten Vernehmlassungsrunde hat die kantonale Umweltfachbehörde in Zusammenarbeit 
mit den betroffenen kantonalen Dienststellen und dem BAFU das aufgelegene Gesuchsdossier 
geprüft und unter Berücksichtigung des Gutachten der ENHK die Umweltverträglichkeit des 
Wasserkraftprojektes gemäss Art. 13 UVPV definitiv beurteilt. Sofern die im Projekt vorgesehenen 
und weitere zusätzliche Massnahmen verwirklicht werden und die entsprechenden Auflagen und 
Bedingungen berücksichtigt werden, entspricht das Projekt demnach den Vorschriften zum Schutz 
der Umwelt. 

Vorgängig hat auf Antrag des BFE am 17. September 2010 eine Projektbesprechung mit 
Ortsbegehung stattgefunden, an welcher Vertreter des BAFU, der ENHK, der kantonalen 
Dienststelle sowie der Gemeinde Obergoms teilgenommen haben.  
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Gestützt auf diese Begehung und das Konzessionsprojekt hat das BFE mit Schreiben vom 3. 
November 2010 dem Projekt die zweckmässige Nutzbarmachung der Wasserkräfte gemäss Art. 5 
WRG im heutigen Umfeld attestiert. Unter den gegebenen Randbedingungen und 
Einschränkungen erzielt demzufolge das Projekt die höchst mögliche und beste Wasserausbeute. 
Weiters hat die ENHK in ihrem Gutachten vom 8 Juli 2011 bestätigt, dass das Projekt der FMV SA, 
unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen und Bedingungen, gemäss Art. 6 das BLN-Objekt Nr. 
1710 („Rhonegletscher mit Vorgelände“) ungeschmälert erhält und dem Gebot der grösstmöglichen 
Schonung entspricht. 

Die Einsprache des WWF aus dem Jahre 2010 richtet sich gegen Projekt vor allem mit dem 
Argument, dass ihm die letzten naturnahen Flusskilometer der Rhone im Bereich ihres Ursprungs 
geopfert werden müssten, das Projekt mehrer Schutzgebiete von eidgenössischer, kantonaler und 
kommunaler Bedeutung sowie Hochmoorgebiete berühre bzw. in deren unmittelbarer Nähe zur 
Ausführung gelange und es somit eine ungerechtfertige Beeinträchtigung der Landschaft und des 
Gewässers für eine ihrer Ansicht nach im schweizweiten Vergleich unbedeutende Stromproduktion 
zur Folge habe. Im Übrigen mangle es dem Projekt an der erforderlichen raumplanerischen 
Koordination (siehe dazu insb. Punkt 4.). 

In den Erwägungen des Konzessionsentscheides geht der Staatsrat ausführlich auf sämtliche 
Beschwerdegründe ein und legt  vor allem dar, dass der überwiegende Teil der Anlage unterirdisch 
sowie die restlichen Teile nach den Forderungen der ENHK landschaftsoptimiert ausgeführt 
werden und letztlich, nach Abwägung sämtlicher wesentlicher auf dem Spiel stehender Interessen 
weder den Hauptanträgen noch den Eventualanträgen der Einsprecher gefolgt werden kann und 
demzufolge die hinterlegte Einsprache als unbegründet abgewiesen werden muss. Im Rahmen 
dieser Gesamtinteressenabwägung wurde insb. darauf hingewiesen, dass durch die 
Höherverlegung der Rückgabekote, begründet im Schutz des Auengebietes von nationaler 
Bedeutung „Sand“, ein Produktionsverlust von beinahe einem Drittel gegenüber der ursprünglich 
konzipierten Wasserkraftnutzung einhergeht. 

4. AKTUALISIERUNG DES KOORDINATIONSBLATT G.316/2 „GLETSCH (OBERGOMS)“ 

Weil der Raum Gletsch/Obergoms über ein sehr grosses Wasserkraftpotential von ca. 100 GWh 
verfügt, hat der Kanton Wallis in Hinblick auf das vorliegende Ansinnen der FMV SA zur Nutzung 
der Wasserkräfte der Rhone beschlossen, der Neuausrichtung der Schweizerischen Energiepolitik 
bereffend die Förderung der erneuerbaren Energien, insbesondere der Wasserkraft Rechnung zu 
tragen und das bestehende raumplanerische Koordinationsblatt g.316/1 „Gletsch (Obergoms)“ des 
kantonalen Richtplanes zu aktualisieren. 

Ziel der Aktualisierung war es, die notwendige raumrelevante Koordination des Projekts innerhalb 
des Kantons sowie mit den zuständigen Bundesstellen aufzuzeigen und die für die Erstellung des 
geplanten Wasserkraftwerkes erforderlichen Rahmenbedingungen für dessen Realisierung 
festzulegen. 

Das aktualisierte Koordinationsblatt g.316/2 wurde mit Beschluss des Staatsrates vom 17. März 
2010 der Inhaltskategorie „Festsetzung” zugeordnet und danach vom Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE) am 28. Oktober 2010 genehmigt. 

5. ANGABEN ZUM PROJEKT „KW RHONE GLETSCH-OBERWALD“ 

Mit Ausnahme der Wasserfassung, der Portale in Gletsch und beim Weiler St.Niklaus/Oberwald 
sowie dem Wasserrückgabebauwerk sind sämtliche Anlageteile vollkommen unterirdisch angelegt. 

Vorgaben aus der Konzession: 

- Mittlere jährliche konzedierte Wassermenge: 2.05 m3/s 
- Ausbauwassermenge: 5.7 m3/s 
- Bruttogefälle: 300 m 
- Restwasserdotation: 200 l/s, im September 750 l/s 
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Die Hauptelemente der Wasserkraftanlage sind die folgenden: 

- Wasserfassung in Gletsch mittels Tirolerwehr auf Kote 1'750 m ü.M. 
- Entsander und Reservoirkammer 
- Senkrechter (300 m) und waagrechter (1.8 km) Rohrleitungsstollen 
- Druckleitungen 
- Kavernenzentrale auf Kote 1'450 m ü.M. 
- 2 Maschinengruppen bestehend je aus: 

o einer vertikalen 6-düsigen Peltonturbine (2.9 m3/s, 7150 kW) 
o einem Synchrongenerator (600rpm, 7600 kVA) und 
o einem Maschinentransformator (Transformatorenraum) 

- 16 kV Mittelspannungsanlage (Energieabtransport, Versorgung Wasserfassung) 

Baukosten: 

- Rohbaukosten 40.48 Mio. CHF 
- Elektromechanik 10.00 Mio. CHF 
- Abtransport Strom   4.40 Mio. CHF 

 Gesamtkosten (rund)       55 Mio. CHF 

Jährliche Energieproduktion: 

- Rund 39 GWh 

Gestehungskosten pro kWh bzw. Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): 

- 9.8 Rp/kWh bzw. 12.33 Rp/kWh 

6. WASSERRECHTSVERLEIHUNG DURCH KONZESSIONSERTEILUNG AN DIE FMV SA 

Der Staatsrat hat den Inhalt der vorliegenden Wasserkraftkonzession mit dem gesetzlichen 
obligatorischen Inhalt (Artikel 25 WRG-VS und 54 WRG-CH) verglichen und dessen Richtigkeit 
bestätigt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Person des Konzessionärs, den Umfang 
des verliehenen Nutzungsrechtes (Wassermengen, Gefälle, Art der Nutzung, Dotier- bzw. 
Restwassermengen), die Dauer der Konzession, die Konzessionsgebühren und den Wasserzins, 
die Beteiligung am Unterhalt der Gewässer sowie Bauausführungsfristen, das Schicksal der 
Anlagen am Ende der Konzessionen, insb. das Heimfallrecht des Kantons. 

Mit der Konzession sind folgende wesentliche Bedingungen zu beachten: 

- Bei der Fassung ist eine Restwasserdotierung von 200 l/s einzuhalten. Während des 
Monats September ist die Restwasserdotierung aus Gründen des Landschafts- und 
Gewässerschutzes auf 750 l/s zu erhöhen. 

- Die Rückgabekote wurde so festgelegt, dass die Wasserrestitution in die Rhone oberhalb 
und somit zum Schutze des Auenschutzgebietes von nationaler Bedeutung „Sand“ erfolgt. 

- Die weiteren Bedingungen und Auflagen, wie sie im Entscheid der Konzessionserteilung 
des Staatsrates festgehalten sind und die im Wesentlichen aus der umfassenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung resultieren, müssen ebenfalls vollumfänglich eingehalten 
werden. 

7. ANFANGSGEBÜHR, WASSERZINS UND WASSERKRAFTSTEUER GEMÄSS WRG-VS 

Der Kanton Wallis erhebt laut Art. 63 WRG-VS eine einmalige Anfangsgebühr im Betrage des 
vierfachen jährlichen Wasserzinses. Die FMV SA hat weiters ab Inbetriebnahme der Anlage für die 
Verleihung der Wasserkräfte jährlich einen Wasserzins von rund Fr. 240’000.- sowie die 
Wasserkraftsteuer in der Höhe von rund CHF 360’000.- zu entrichten. 

Nach derzeitiger Gesetzgebung bedeutet dies: 

Anfangsgebühr  CHF 965’304.- 
Wasserzins   CHF 241’326.- 
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Wasserkraftsteuer  CHF 361'989.- 

8. BEGRÜNDUNG FÜR DIE VERLEIHUNG DER WASSERKRÄFTE DER RHONE AN DIE FMV SA  

Das Gesuchsdossier erfüllt die formalen Anforderungen des Artikels 12 WRG-VS. Es entspricht 
auch den Vorgaben des eidgenössischen Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte. Das Konzessionserteilungsverfahren wurde entsprechend den Artikeln 12 ff WRG-VS 
durchgeführt. 

Der Staatsrat führt in seinem Entscheid eine sämtliche und wesentliche Ergebnisse des durchge-
führten Verfahrens umfassende Gesamtinteressenabwägung durch. Dabei berücksichtigt er insb. 
den gesetzlichen Auftrag der FMV SA entsprechend dem Gesetz über die Walliser Elektrizitätsge-
sellschaft, aber auch die Bedeutung der vorliegenden, vom BFE als rationelle Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte bestätigten Form der Stromproduktion als umweltfreundlicher und wertvoller Beitrag 
zur CO2-freien Erzeugung aus erneuerbarer Wasserkraft in der Schweiz. 

Der Staatsrat berücksichtigt auch die Interessen des Wasserherkunftsgebietes. Die Produktion 
erfolgt dezentralisiert und der Strom wird in der Region verbraucht. Die für die Errichtung und den 
Unterhalt der für die Stromerzeugung erforderlichen Infrastruktur geht mit der Schaffung bzw. 
Sicherung von hochwertigen Arbeitsplätzen einher. Der Betrieb des Werkes bewirkt in Hinblick auf 
die generierte Wertschöpfung sowie die daraus resultierenden wirtschaftlichen Leistungen und 
Steuerleistungen durch die Konzessionärin einen weiteren positiven Einfluss auf die Wirtschaft des 
Wallis bzw. der gesamtschweizerischen Volkswirtschaft. 

Die Nutzung der Wasserkraft ist nach Ansicht des Staatsrates generell unter 
Umweltgesichtspunkten positiv zu sehen, sie bewirkt jedoch für sich auch negative Effekte auf 
bestimmte Umweltschutzgüter. Letztlich kann die Konzession erteilt werden, wenn diese negativen 
Effekte die für das Projekt sprechenden Gesichtspunkte nicht überwiegen. Dies ist hier der Fall. 
Dies zeigen die detailliert beschriebenen Erwägungen der im Verfahren beigezogenen Fachstellen, 
die Ergebnisse der UVP, das Gutachten der ENHK sowie die Stellungnahme der 
Umweltschutzfachstellen. Hinzunehmende Produktionseinbussen ergeben sich durch die 
Beachtung der aktuellen Umweltschutzgesetzgebung wie merklich erhöhte Restwasserdotation im 
September sowie erforderlichen Höherverlegung des Restitutionsortes oberhalb des Beginnes der 
der Aue von nationaler Bedeutung „Sand“. Ausserdem bedeutet schon die beinahe 
hundertprozentig unterirdische Ausführung der Anlage ein wesentliches Argument für die 
Konzessionserteilung, wird dadurch doch der strenge Schutzstandard betreffend Landschaften von 
nationaler Bedeutung (BLN-Objekt Nr. 1710) gemäss der geltenden Naturschutzgesetzgebung 
respektiert. 

Der Vergleich der wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Nutzwassermengen mit den 
ökologischen Auswirkungen verschiedener Restwassermengen (Zusatzbericht Restwassermengen 
vom Dezember 2010) zeigt auf, dass bei einer entsprechenden Erhöhung der 
Mindestrestwassermenge übers ganze Jahr gesehen, mit weiteren, aber nicht mehr vertretbaren 
Produktionseinbussen zu rechnen ist. Eine kurzfristige Dotationserhöhung auf 750 l/s während des 
Monats September ist nach Ansicht des Staatsrates einerseits jedoch wirtschaftlich tragbar, 
andererseits erzielt sie eine bedeutende Verbesserung der Landschaftsfunktion des Restwassers 
während eines touristisch bedeutenden Zeitabschnittes. 

Durch vorgeschlagene projektintegrierte (Kompensations)-Massnahmen wie bspw. die Aufwertung 
des Lengesbach mit positiven Folgewirkungen für das Auengebiet „Sand“ bzw. Ersatznassnahmen 
gemäss dem geltenden Waldrecht in Folge von notwendigen Rodungen können die negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt durch das Wasserkraftwerkes weiter minimiert und das Projekt im 
Ganzen umweltverträglich realisiert werden.  

Indem die Auflagen und Bedingungen der konsultierten Dienststellen und der 
Umweltschutzfachstellen integral in die Genehmigung übernommen werden, wird den 
Umweltinteressen bei Erhaltung einer ökonomisch sinnvollen Wasserkraftnutzung vollumfänglich 
Rechnung getragen.  

Weil das Wasserkraftprojekt der FMV SA überdies von Anfang an in die kantonale Richtplanung 
einbezogen wurde, das Koordinationsblattes g.316/2 aktualisiert wurde und der Staatsrat am 13. 
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Januar 2010 zudem den Zonennutzungsplan von Oberwald homologiert hat, kann das 
Konzessionsprojekt der FMV SA als Model bezüglich einer umfassenden Integration der Interessen 
von Umwelt, Natur und Landschaft sowie der diversen raumplanerischen Aspekte angesehen 
werden. 

Insgesamt ist somit auch unter Berücksichtigung von ökologischen Einbussen in der 
Restwasserstrecke mit der Ausübung dieser Konzession kein derart hohes Mass an 
Umweltbeeinträchtigung verbunden, dass eine Verweigerung der Erteilung der Konzession aus 
Rücksichten der am Gewässer bestehenden Interessen gerechtfertig wäre. Vielmehr ist die 
Nutzung dieser Wasserkraft in Hinblick auf das öffentliche Wohl und die wirtschaftliche Ausnutzung 
der Gewässer geboten (vgl. Art. 39 WRG-CH). 

9. BESCHLUSS 

Auf der Grundlage der oben und im Detail in unserem Entscheid vom 7.12.2011 angeführten 
Erwägungen und in Anwendung des Art. 9 WRG-VS 1990 hat der Staatsrat die Ehre, dem Grossrat 
die Ratifizierung der an die FMV SA verliehenen Wasserrechtskonzession, zur Nutzung der 
Wasserkraft der Rhone zwischen Gletsch und Oberwald, vorzuschlagen. 

Wir hoffen, dass der Grosse Rat dem Beschlussentwurf, den wir ihm mit der vorliegenden 
Botschaft unterbreiten, zustimmt, und wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, unserer vorzüglichen Hochachtung und empfehlen Sie, 
wie auch uns selbst, dem Machtschutz Gottes. 
 
Sitten, den 7. Dezember 2011 

Der Präsident des Staatsrates : Jacques Melly 
 

Der Staatskanzler : Philipp Spörri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
 

- Entwurf des Grossratsbeschlusses 
- Entscheid des Walliser Staatsrates 
- An die FMV SA erteilte Konzession 



















































KONZESSION für die Wasserkraftnutzung der Rhone  

Stufe Gletsch - Oberwald 
 

Der Staatsrat des Kantons Wallis 

eingesehen das Konzessionsgesuch der FMV SA, mit Sitz in Sitten, vom 25. Februar 2010, auf 
Erteilung der Konzession zur Nutzung der Wasserkräfte der Rhone zwischen Gletsch und Oberwald; 

eingesehen den Brief der FMV SA vom 1. Dezember 2011, in welchem die Gesellschaft den 
vorliegenden Konzessionsinhalt vollumfänglich akzeptiert; 

eingesehen die zusammen mit dem Konzessionsgesuch hinterlegten technischen Unterlagen und den 
Umweltverträglichkeitsbericht samt Zusatzdossier, welches aufgrund des von der zuständigen 
Behörde erstellten Pflichtenheftes erarbeitet worden sind; 

eingesehen die Ergebnisse der öffentlichen Bekanntmachung vom 16. April 2010; 

eingesehen das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 
(WRG-CH) und das kantonale Gesetz vom 28. März 1990 (WRG-VS);  

eingesehen das Gesetz über die Walliser Elektrizitätsgesellschaft vom 15. Dezember 2004, welches 
die Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG einrichtet, welche seit dem Jahre 2006 als „FMV SA“ firmiert; 

eingesehen die Ergebnisse der im Rahmen des Konzessionserteilungsverfahrens durchgeführten 
Umweltverträglichkeitsprüfung; 

verleiht 

der FMV SA  

(im folgenden "Gesellschaft" genannt) 

 

das Recht, 

unter nachstehenden Bedingungen die Wasserkräfte der Rhone im Abschnitt zwischen der 
Rhonebrücke in Gletsch und dem Rückgabepunkt in die Rhone bei St-Niklaus / Oberwald, zur 
Stromgewinnung im zu erstellenden Werk genannt "KW Rhone Oberwald" nutzbar zu machen. 

 

I. 

Grundlegende Bedingungen 

Art. 1 

1.1 

Bekanntmachung der Ausführungspläne 

Das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren bleibt ausdrücklich vorbehalten. Das Ausführungsprojekt 
wird innert nützlicher Frist öffentlich aufgelegt. 
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1.2 

Endgültiger Entscheid über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

1 Das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung wird in den Entscheid des Staatsrates 
(Konzessionserteilung gemäss Art. 9 WRG-VS) integriert. 

2 Die darin festgelegten Bedingungen müssen vollumfänglich eingehalten werden. 

 

Art. 2 

Sicherheitsgarantie und Wahrung von Drittinteressen 

Die Gesellschaft muss jederzeit die Sicherheit des Werkes garantieren und die Interessen Dritter 
wahren (Art. 44 WRG-VS). 

 

Art. 3 

Haftpflichtversicherung 

Die Gesellschaft schliesst eine Haftpflichtversicherung gemäss dem kantonalen Gesetz über die 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 28. März 1990 ab und erbringt deren Nachweis bei 
Einreichung des Baubewilligungsgesuches.  

 

II. 

Allgemeine Bedingungen 

Art. 4 

Umfang der Konzession 

1 Die Konzession umfasst die Nutzung der Wasserkräfte der Rhone im Abschnitt zwischen der 
Rhonebrücke in Gletsch ab Kote 1'750 m.ü.M. und dem Rückgabepunkt bei St-Niklaus / Oberwald in 
die Rhone bis auf Kote 1’450 m.ü.M. 

2 Die Wasserkräfte werden entsprechend den technischen Unterlagen des Konzessionsgesuches in 
der unterirdischen Zentrale des Laufwasserkraftwerkes Rhone Oberwald nutzbar gemacht. 

3 Die hauptsächlichen Eigenschaften der Zentrale sind: 

- maximal konzedierte Wassermenge                    :  5.7 m3/s 

- mittlere jährliche konzedierte Wassermenge    :  2.05 m3/s 

- Dotierwassermenge     :  0.2 m3/s, im September 0.75 m3/s 

- geschätzte Jahresproduktion    :  39 GWh 

- Bruttogefälle      :  300 m 
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Art. 5 

Einschränkungen der Konzession 

1 Vom Nutzungsrecht ausgenommen sind alle Rechte, welche sich aus den schon früher erteilten 
Rhonekonzessionen ergeben.  

2 Es bleibt dem Kanton ebenfalls das Recht vorbehalten, andere als zu Wasserkraftzwecken dienende 
Konzessionen und Bewilligungen zu erteilen, sofern die durch die vorliengende Konzession 
entstehenden wohlerworbenen Rechte der Gesellschaft nicht berührt werden. 

 

Art. 6 

Dauer der Konzession 

Die Konzession hat eine Dauer von 80 Jahren von der Eröffnung des Betriebs an (Art. 49 WRG-VS). 

 

Art. 7 

Frist für die Inbetriebnahme des Kraftwerkes 

1 Die Bauarbeiten sind binnen fünf Jahren ab Veröffentlichung der Erteilung der Konzession zu 
beginnen. Die Betriebseröffnung soll innert fünfzehn Jahren nach Ablauf der Frist für den Beginn der 
Bauarbeiten erfolgen. 

2 Wenn es die Umstände rechtfertigen, kann der Kanton diese Fristen später verlängern (Art. 33 Abs.2 
WRG-VS). 

 

III. 

Spezifische Bedingungen 

Art. 8 

Unterhalt 

Die Gesellschaft führt Korrektions- und Unterhaltsarbeiten gemäß dem Artikel 40 durch und beteiligt 
sich an den Kosten der Arbeiten gemäss Art. 39 WRG-VS.  

 

Art. 9 

Zuständigkeit und Haftung 

Die Gesellschaft haftet für alle durch den Bau, Betrieb und Unterhalt ihrer Kraftwerkanlagen 
verursachten Schäden vollumfänglich (Art. 45 WRG-VS). In allen derartigen Streitigkeiten muss sie 
auf eigene Gefahr an Stelle des Kantons treten. 
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Art. 10 

Enteignungsrecht 

1 Die Gesellschaft muss die für den Bau und Betrieb ihrer Anlagen und für die 
Kompensationsmassnahmen notwendigen Grundstücke und dinglichen Rechte erwerben und 
behalten.  

2 Das Enteignungsverfahren und die Entschädigungssumme richten sich nach dem eidgenössischen 
Enteignungsgesetz. Allfällige Grundbuchvermessungs- und Eintragungskosten sind von der 
Gesellschaft zu tragen. 

 

Art. 11 

Umweltschutz 

11.1 

Natur und Landschaft, Fauna und Flora 

Die Gesellschaft muss alle auf Grund der Prüfung der Umweltverträglichkeit sowie auf Grund der 
Umweltgesetze, insb. des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz, erforderlichen 
Massnahmen realisieren. 

 

11.2 

Hydrobiologie und Fischerei 

1 Das Fischereiregal auf der Rhone obliegt gemäss den gültigen gesetzlichen Bestimmungen dem 
Kanton.  

2 Die Gesellschaft hat die sich nach dem Bundesgesetz über die Fischerei ergebenden Massnahmen 
zu realisieren. 

 

11.3 

Lärm und Luft 

Die Gesellschaft unternimmt alle erforderlichen Massnahmen, um die erlaubten Lärmpegel und 
Luftgrenzwerte während der Bau- und der Betriebsphase einzuhalten. 

 

IV. 

Gebühren, Wasserzins und Kosten 

Art. 12 

Anfangsgebühr 

1 Die dem Kanton Wallis geschuldete einmalige Anfangsgebühr beträgt das Vierfache des jährlichen 
Wasserzinses, d.h. Fr. 32.- x 4 x die mittlere mechanische Bruttoleistung des Wassers.  
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2 Die Anfangsgebühr wird 30 Tage nach Inkrafttreten der vorliegenden Konzession fällig. 

 

Art. 13 

Wasserzins 

1 Die Gesellschaft bezahlt dem Kanton Wallis für die Verleihung der Wasserrechte, vom Zeitpunkt der 
Eröffnung des Betriebs an, den jährlichen Wasserzins, der gestützt auf den gesetzlichen 
Höchstansatz ermittelt wird. 

2 Der jährliche Wasserzins wird bei jeder Änderung der diesbezüglichen bundesrechtlichen 
Gesetzgebung angepasst und entspricht immer dem maximalen Wasserzinsansatz. 

 

Art. 14 

Verschiedene Kosten 

Die Gesellschaft bezahlt alle von der Gesetzgebung vorgesehenen Gebühren und Steuern, 
namentlich jene im Sinne des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte. 

 

V. 

Ende der Konzession 

Art. 15 

Rückkauf 

1 Der Kanton Wallis kann jederzeit nach Ablauf von mindestens 2/3 der Konzessionsdauer und mit 
einer entsprechenden 5 Jahre im Voraus gemachten Voranzeige  die gesamten Anlagen des 
Konzessionärs gegen Entschädigung des Rückkaufwertes zurückkaufen.  

2 Der Rückkaufwert bestimmt sich gemäß Artikel 51 Abs. 3 WRG-VS. 

3 Erfolgt keine Einigung, entscheidet eine Schiedskommission endgültig. Diese Kommission besteht 
aus einem vom Kanton Wallis bestimmten Vertreter, einem von der Gesellschaft ernannten Vertreter, 
sowie einem von beiden Parteien anerkannten neutralen Vertreter. 

 

Art. 16 

Heimfallrecht 

Beim Ablauf der vorliegenden Konzession wird der Kanton Wallis sein Heimfallrecht gemäss den 
Bestimmungen des Art. 54 ff WRG-VS ausüben können und dies Anlagen des Kraftwerkes gemäß 
Artikel 67 WRG übernehmen können. 
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Art. 17 

Abrechnung bei Verzicht oder Verwirkung  

1 Findet die Konzession ihr Ende durch Verzicht des Konzessionärs oder durch Verwirkung, so wird 
Artikel 69 WRG-CH anwendbar.  

2 Der Kanton Wallis kann gemäss den Bestimmungen über den Rückkauf (Art. 15) oder das 
Heimfallrecht (Art. 16) alle Anlagen der Gesellschaft übernehmen, unter Berücksichtigung der 
vorzeitigen Ausübung dieser Rechte. 

 

Art. 18 

Erhalt der Anlagen in Betriebsbereitschaft 

1 Die Gesellschaft, ist verpflichtet alle Anlagen während der gesamten Konzessionsdauer zu 
unterhalten und in Betriebsbereitschaft zu halten (insb. gemäss Art. 55 WRG-VS). 

2 Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, kann der Kanton Wallis bei Ausübung des 
Heimfallrechtes (Art. 16) den diesen noch nicht ausgeführten Arbeiten entsprechenden Betrag bei der 
Bezahlung der Entschädigung gemäss Art. 56 WRG-VS an die Gesellschaft zurückbehalten. 

3 Endet die Konzession wegen Verzichtes durch die Gesellschaft oder wegen Verwirkung und werden 
die Anlagen weiterhin betrieben, kann der Kanton Wallis die Wiederinstandstellungskosten für die ihm 
unentgeltlich zufallenden Anlagen bei der Berechnung der Entschädigung an die Gesellschaft für die 
Nutzung der privaten Anlagen (Art. 17) mitberücksichtigen. 

4 Die Gesellschaft wird bei Ablauf der Konzession erst von allen Unterhaltverpflichtungen befreit, 
nachdem der Kanton Wallis dies anerkannt und der Gesellschaft mitgeteilt hat. 

 

Art. 19 

Betriebsaufgabe 

1 Bei Ablauf oder Verwirkung der Konzession und wenn gleichzeitig der Betrieb des Kraftwerkes 
eingestellt wird, ist die Gesellschaft verpflichtet, die Rhone wiederinstandzustellen.  

2 Die Gesellschaft leistet in diesem Fall den Weisungen der zuständigen Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung bei der Arbeitsausführung in allen Punkten Folge. 

 

VI. 

erschiedene Bestimmungen, Schlussbestimmungen 

Art. 20 

Streitigkeiten 

Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Wasserrechtsverleihung ergeben, werden nach den 
Bestimmungen von Art. 95 ff WRG-VS geregelt. 
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Art. 21 

Rechtsvorbehalt 

1 Für die im vorliegenden Konzessionsvertrag nicht vorgesehenen Fälle gelten sowohl die kantonalen 
wie die eidgenössischen gesetzlichen Bestimmungen über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte. 

2 Die Rechte Dritter werden ausdrücklich vorbehalten. 

 

Art. 22 

Grundbucheintrag 

Die Gesellschaft muss die vorliegende Konzession auf ihre Kosten als selbständiges und dauerndes 
Recht ins Grundbuch eintragen lassen. 

 

 

 

So beschlossen in der Staatsratssitzung in Sitten, den  

 

 

Der Präsident des Staatsrates      Der Staatskanzler 


